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§ 13 AltlsanG Aufsuchen von
Altlasten

 AltlsanG - Altlastensanierungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.12.2023

(1) Der Landeshauptmann hat dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie Verdachts ächen

bekanntzugeben. Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie hat zur Erfassung von Altlasten die bundesweite

Erfassung, Abschätzung und Bewertung von Verdachts ächen im Zusammenwirken mit dem Bundesminister für

wirtschaftliche Angelegenheiten und dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft zu koordinieren und

ergänzende Untersuchungen, soweit diese zur Erfassung, Abschätzung und Bewertung von Verdachts ächen sowie

zur Prioritätenklassi zierung erforderlich sind, nach Maßgabe der vorhandenen Mittel (§ 12 Abs. 2) durch den

Landeshauptmann zu veranlassen; dazu zählen auch Beobachtungen, soweit diese für die Bewertung der

Verdachts äche notwendig sind, weil eine abschließende Bewertung auf Grund der vorgenommenen ergänzenden

Untersuchungen noch nicht möglich ist. Die aus der Erfassung gewonnenen Daten und Kenntnisse sind an die

Umweltbundesamt Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Umweltbundesamt) zu übermitteln, durch das

Umweltbundesamt zu verwerten und in einem Verdachtsflächenkataster (§ 11 Abs. 2 Z 2) zu führen.

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat zur Erfassung von Altlasten

alle Maßnahmen zur Abschätzung des Gefährdungspotentials der erfassten Verdachts ächen zu koordinieren. Die auf

Grund der Gefährdungsabschätzung festgestellten sicherungs- oder sanierungsbedürftigen Flächen sind als Altlasten

in einer Verordnung (Altlastenatlas) auszuweisen. Das Umweltbundesamt hat als Dienstleister für den Bundesminister

für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft eine Datenbank über die Gefährdungsabschätzungen und

die Prioritätenklassi zierungen gemäß § 14 Abs. 1 zu den Verdachts ächen und Altlasten zu führen und die Daten auf

der Internetseite des Umweltbundesamtes zu veröffentlichen.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 136/2004)

(4) Das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie hat jedermann auf Anfrage Auskunft zu geben:

1. ob eine bestimmte Liegenschaft im Verdachts ächenkataster geführt wird

und

2. über die Art der Verdachtsfläche.

In Kraft seit 01.01.2005 bis 31.12.9999
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